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Braunschweig, den 02.04.2007

Betreff: Planfeststellungsverfahren für den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest A 39/A391 und Neubau der Anschlussstelle Rüningen-Süd
Bezug: Öffentliche Bekanntmachung (BZ) vom 24.2.2007
hier: Einwändungen im Rahmen der Auslegung

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bin Mieterin in Braunschweig/Melverode, in der Leipziger Straße xx, sowie ständige Nutzerin des Naherholungsgebietes Südsee.

Seit 1991 lebe ich gerne in der Leipzigerstraße 85 und nutze zur Entspannung und Erholung, nach meiner Arbeit (als Fahrradfahrerin, Spaziergängerin, Naturfreundin) das Naherholungsgebiet Südsee. Das Haus liegt am Südsee und meine Entspannung und Erholung findet ebenfalls in diesem Gebiet statt – somit werde ich durch die geplante Baumassnahme massiv beeinträchtigt. 

Deshalb erhebe ich Einspruch gegen das geplante Bauvorhaben.

Nachdem erst im vorigen Jahr die A 395 mit einem Lärmschutzwall versehen wurde, der endlich eine, wenn auch nur bedingte Verringerung des über die Jahre unerträglich gewordenen Autobahnlärmes gebracht hat, sollen mir jetzt durch den geplanten Ausbau der A 39 erneut nur ein unzureichender Lärmschutz und zusätzliche Umweltbelastungen zugemutet werden.

· ich fühle mich bedroht, beeinträchtig und massiv beunruhigt. Und damit geht meine 

Lebensqualität erheblich verloren.

· ich mache mir Sorgen, krank zu werden durch Schadstoffe (Staub, Abgase) und Lärm (24 Stunden!)
· der Lärm während und nach Abschluss des Bauvorhabens wird unerträglich, der Schall wird über die Wasserfläche des Südsees getragen und beeinträchtigt meine Gesundheit und mein Wohlbefinden
· ich beanstande die einseitige Ausrichtung der Planung in Bezug auf den Verkehr und die mangelhafte Berücksichtigung aller sonstigen Belange
· ich bemängele den Verzicht auf eine UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung nach UVPG). Massive Beeinträchtigungen auf Mensch und Natur sind vorprogrammiert und werden ungeprüft und billigend in Kauf genommen
· mir ist bekannt, dass eine Dringlichkeit für die Maßnahme nicht gegeben ist (s. gültige Einstufung im Bedarfsplan für Bundesfernstraßen)
Ich erhebe deshalb folgende Forderungen

· Verzicht auf die dritte Ebene

· optimale Schallschutzmassnahmen wie Flüster-Asphalt, Komplette Verkleidung mit wirksamem Schallschutz zu verwenden
· radarüberwachte Geschwindigkeitsbeschränkungen 
· die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
· die Sicherstellung und Aufrechterhaltung des vorhandenen Naherholungsgebietes mit seiner Fauna und Flora.
Ich bitte Sie um die Berücksichtigung meiner Einwände und um eine Eingangsbestätigung.

Mit freundlichen Grüßen,

Xxxxx  xxxxx
